Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung  für Bezirksverordnete?
Bezirksverordnete und Bürgerdeputierte sind ehrenamtlich tätig. Die kommunalpolitischen Initiativen und Aktivitäten spielen sich also neben der üblichen Berufstätigkeit nachmittags, abends und an den Wochenenden ab. Sie erhalten daher lediglich eine Aufwandsentschädigung.

Die Aufwandsentschädigung setzt sich zusammen aus der Grundentschädigung, den Sitzungsgeldern und der Fahrgeldentschädigung.

Die Grundentschädigung der Bezirksverordneten beträgt monatlich ein Zehntel der Entschädigung, die ein Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin erhält. Der Betrag ist auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Die Grundentschädigung beträgt also 295 €.

Für die Aufwendungen für Fahrgelder erhalten Bezirksverordnete monatlich 41 €.

Die Sitzungsgelder umfassen für jede Plenarsitzung 31 € und für jede Ausschuss- und Fraktionssitzung 20 €. 

Die Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlungen erhalten eine zusätzliche Grundentschädigung in Höhe des dreifachen Betrages, die Stellvertreter der Bezirksverordnetenvorsteher in Höhe von drei Vierteln des Betrages, die Fraktionsvorsitzenden in Höhe des eineinhalbfachen Betrages der Grundentschädigung eines Bezirksverordneten. 

Vorsitzende von Ausschüssen beziehen demnach trotz erhöhten Aufwandes (z. B. für Sitzungsvor- und Nachbereitung) keine höhere Grundentschädigung!

.

Bürgerdeputierte werden für jede Teilnahme an einer Ausschusssitzung mit 20 € entschädigt, erhalten aber keine Grundentschädigung und kein Fahrgeldzuschuss.
(Der Text ist überwiegend der Veröffentlichung von Peter Ottenberg: Das Bezirksverwaltungsgesetz und jugendhilferechtliche Organisationsvorschriften des Landes. Praxiskommentar für Kommunalpolitik und Verwaltung, hrsg. Vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf entnommen.)
